
 

 

 

 

 

 

 

 

AMTSGERICHT GELSENKIRCHEN 
 

Geschäftszeichen: 005 K 104 / 24 

 

Exposé zum Gutachten: W 3917-03-2025 

 

Grundstück bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus 

mit 2 Gewerbeeinheiten und 5 Wohneinheiten 

Bochumer Straße 166 

 

45886 Gelsenkirchen 

 

  

Wertermittlungsstichtag 20.03.2025 

 

Bewertungsobjekt Grundstück bebaut mit einem Wohn- und Geschäftshaus 

Bochumer Straße 166 

45886 Gelsenkirchen 

 

Grundbuch Amtsgericht Gelsenkirchen, 

Grundbuch von Ückendorf, Blatt 1410 
 

  Bestandsverzeichnis 
 

Gemarkung Ückendorf, Flur 14, Flurstück 178 

Gebäude- und Freifläche, Bochumer Straße 166 

Grundstücksgröße 324 m² 

 

   Abt. II / Lasten und Beschränkungen 
  

  9 Einleitung eines Sanierungsverfahrens 
 

  11 Zwangsversteigerungsvermerk, 005 K 104 / 24 

 

bergbauliche Einwirkungen Das zu bewertende Grundstück liegt über dem auf Steinkohle verlie-

henen Bergwerksfeld „Holland 3“ und über einem auf Eisenerz verlie-

henen Bergwerksfeld „Ueckendorf“ sowie über einem inzwischen er-

loschenen Bergwerksfeld. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Holland 3“ ist die RAG Akti-

engesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Ueckendorf“ ist die E.ON SE 

(Anschrift: E.ON SE, Mining Management, Brüsseler Platz 1 in 45131 Es-

sen. 

 Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen wird mitgeteilt, dass 

in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein 

heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau dokumentiert ist. Die Ein-

wirkungen des in diesem Bereich bis in die 1980-er Jahre umgegange-

nen senkungsauslösenden Bergbaus seien abgeklungen. Mit berg-

baulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche sei demnach 

nicht mehr zu rechnen. 

  

Baulasten  keine Eintragung im Baulastenverzeichnis der Stadt Gelsenkirchen 
 

Denkmalschutz nicht betroffen 

 

Baurecht Darstellung im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als Gemischte 

Baufläche 
 

Das Flurstück liegt weder im Geltungsbereich eines Aufstellungsbe-

schlusses zum Bebauungsplan noch im Geltungsbereich eines qualifi-

zierten Bebauungsplans gemäß § 30 BauGB.  

Dipl.-Ing. Gabriele Leps 
                      - Architektin AKNW - 

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord Westfalen 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 
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Es existiert der Fluchtlinienplan Nr. 2/7/3, der am 22.10. 1898 förm-

lich festgestellt worden ist und auch weiterhin Rechts 

kraft besitzt.  
 

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt nach § 34 BauGB „Zu-

lässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile“ 

 

Altlasten Das Grundstück ist im derzeitigen Altlast-Verdachtsflächenkataster 

der Stadt Gelsenkirchen nicht als Verdachtsfläche gekennzeichnet. 

 

Wohnungsbindung nicht betroffen  

 

baubehördliche Beschränkungen Zum Objekt liegen zurzeit folgende laufenden ordnungsbehördli-

chen Verfahren vor:  
 

 AZ 00978-17-05:  Feststellung baulicher Mängel 

     hier: Fassade 

 AZ 03447-20-05:  Feststellung baulicher Mängel 

     hier: Einsturzgefahr 

 

abgabenrechtlicher Zustand Erschließungsbeiträge fallen für das oben genannte Grundstück 

nicht mehr an.  

 Die „Bochumer Straße“ befindet sich in einem erneuerungsbedürfti-

gen Zustand. Mittelfristig sind Baumaßnahmen zu erwarten, bei de-

nen Beiträge nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) eventuell 

anfallen können.  

 Kanalanschlussbeiträge werden von der Stadt Gelsenkirchen nicht er-

hoben. 

  

Informationen zum Baujahr Baujahr     1903 

  
 

Flächenzusammenstellung bebaute Fläche ca.     222 m² 
 

 Bruttogrundfläche ca. 1.072 m² Wohn- und Gewerbeobjekt 
 

 Wohn- und Nutzfläche:      69 m² GE Nr. 1 im EG links 

         80 m² GE Nr. 2 im EG rechts 

         73 m² WE Nr. 1 im 1. OG links 

       100 m² WE Nr. 2 im 1. OG rechts 

         73 m² WE Nr. 3 im 2. OG links 

       100 m² WE Nr. 4 im 2. OG rechts 

       130 m² WE Nr. 5 im DG 

Aufteilung Erdgeschoss lt. Bauakte: 

GE Nr. 1 im EG rechts: Ladenlokal, Küche, Zimmer 

GE Nr. 2 im EG links: Ladenlokal, Küche; Anbau: Flur, 2 Schlafzimmer 

  1. und 2. Obergeschoss: 

  Es wird angenommen, dass im 1. und 2. Obergeschoss je 2 Wohnein-

heiten vorhanden sind. 

  WE Nr. 1 im 1. OG rechts / WE Nr. 3 im 2. OG rechts: 

  Flur, Küche, Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer  

  WE Nr. 2 im 1. OG links / WE Nr. 4 im 2. OG links: 

  Diele, Küche, Wohn- und Esszimmer 

  Anbau: Flur, 2 Schlafzimmer 

 Dachgeschoss: 

  Es wird angenommen, dass im Dachgeschoss eine Wohneinheit vor-

handen ist. 

  WE Nr. 5 im DG: 

 Flur, 7 Räume 
 

Nutzer Das zu bewertende Objekt steht zum Wertermittlungsstichtag insge-

samt leer. Eine Besichtigung wurde nicht ermöglicht. 
 

Wohnlage einfache bis mittlere Wohnlage 
 

Besonderheiten Aufgrund des von außen erkennbaren Zustandes, des Leerstandes 

und der Einrüstung des Objektes wird diesseits angenommen, dass 

zum Stichtag keine wirtschaftlich nachhaltige Nutzung für das Objekt 

möglich ist. Es wird daher zur Wertermittlung angenommen, dass zur 

Sicherstellung der Erzielung eines marktüblichen Ertrages eine Voll-

modernisierung des gesamten Objektes erforderlich ist. Auf Grund- 
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 lage dieser Annahme kann der Verkehrswert über die Ertragswerter-

mittlung erfolgen. Die Kosten der notwendigen Vollmodernisierung 

werden wertmindernd in Abzug gebracht. Dabei wird unterstellt, dass 

in jeder Einheit zeitgemäße Bad- und Sanitärräume eingerichtet wer-

den. 

 Alternativ zur Ertragswertermittlung ist nach diesseitiger Ansicht 

auch über eine Freilegung des Grundstücks mit Abriss der baulichen 

Anlagen nach-zudenken, um das Grundstück neu zu bebauen und den 

heutigen Anforderungen an modernem Geschäfts- und Wohnraum zu 

entsprechen. Dabei werden die Kosten für den Abriss anhand von in 

der Literatur angegebenen durchschnittlichen Kosten überschlägig 

ermittelt. Besonderheiten, wie z. B. Kosten für die Entsorgung etwa 

kontaminierter Bauteile, bleiben unberücksichtigt.  

 Sollte sich im Ertragswertverfahren unter Berücksichtigung der Kos-

ten für die Vollmodernisierung oder bei der Alternativbetrachtung 

unter Berücksichtigung der Kosten für einen Abriss der baulichen An-

lagen ergeben, dass sich ein negativer Wert ergibt, wäre von einem 

Verkehrswert in Höhe von 1,-- EUR auszugehen. 

 Auf die Hinweise auf den Seiten 2 und 3 des Gutachtens wird ausdrück-

lich Bezug genommen. 
 

Bewertungsverfahren Zur Ermittlung des Verkehrswertes wird das Ertragswertverfahren 

herangezogen, da es sich bei dem Bewertungsobjekt um ein mit ei-

nem Wohn- und Gewerbeobjekt bebautes Grundstück handelt, bei 

dem eine ertragsorientierte Nutzung im Vordergrund steht. Alterna-

tiv wurde eine Freilegung des Grundstücks betrachtet. 

 

 

W E R T Z U S A M M E N S T E L L U N G

7.1

7.2 E R T R A G S W E R T   

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

M A R K T A N P A S S U N G

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

E R T R A G S W E R T

rd.

8.1

8.2 F R E I L E G U N G S K O S T E N

rd.

Wohn- und Geschäftshaus, Bochumer Straße 166,

45886 Gelsenkirchen

B O D E N W E R T 48.600,-- EUR

906.349,-- EUR

V E R K E H R S W E R T 

des unbelasteten Grundstücks,

zum Stichtag den 20.03.2025

1,-- EUR

B O D E N W E R T 48.600,-- EUR

- Bauschäden / Baumängel

  Vollmodernisierung

-185.000,-- EUR

-136.400,-- EUR

-136.000,-- EUR

-1.312.500,-- EUR

-357.551,-- EUR

-358.000,-- EUR

 
 

Hinweis: Diese Beschreibung stellt nur einen unvollständigen Überblick über das hier in Rede 

stehende Objekt dar. Daher ist dem Interessenten eine Einsichtnahme in das kom-

plette Gutachten angeraten! 

  


